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§ 3 FAGG Begriffsbestimmungen
 FAGG - Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

§ 3.

In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Ausdruck

1. 1.„außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag“ jeden Vertrag zwischen einem Unternehmer und

einem Verbraucher,

1. a)der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort

geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist,

2. b)für den der Verbraucher unter den in lit. a genannten Umständen ein Angebot gemacht hat,

3. c)der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlossen wird,

unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers

bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des

Verbrauchers persönlich und individuell angesprochen wurde, oder

4. d)der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder von dessen Beauftragten in der

Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert wurde, dass der Unternehmer für den Verkauf von Waren oder

die Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher wirbt oder werben lässt und entsprechende Verträge

mit dem Verbraucher abschließt;

2. 2.„Fernabsatzvertrag“ jeden Vertrag, der zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne gleichzeitige

körperliche Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz

organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei bis einschließlich des

Zustandekommens des Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden;

3. 3.„Geschäftsräume“ unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt,

oder bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt;

4. 4.„digitale Leistungen“ digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen;

5. 5.„digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden, einschließlich solcher, die nach

den Anweisungen des Verbrauchers entwickelt werden;

6. 6.„digitale Dienstleistung“

1. a)eine Dienstleistung, die dem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung und Speicherung von Daten in

digitaler Form oder den Zugang zu Daten in digitaler Form ermöglicht, oder

2. b)eine Dienstleistung, die die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der

Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder eine sonstige Interaktion mit

diesen Daten, ermöglicht,

jeweils einschließlich solcher Dienstleistungen, die nach den Anweisungen des Verbrauchers entwickelt werden;

7. 7.„personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinn von Art. 4 Z 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 in der
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Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 4.3.2021 S. 35;

8. 8.„öffentliche Versteigerung“ eine Verkaufsmethode, bei der der Unternehmer Verbrauchern, die bei der

Versteigerung persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder

Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten

basierenden transparenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren

oder Dienstleistungen verpflichtet ist;

9. 9.„dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher oder dem Unternehmer gestattet, an ihn

persönlich gerichtete Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der

Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten

Informationen ermöglicht;

10. 10.„Online-Marktplatz“ einen Dienst, der es Verbrauchern durch die Verwendung von Software, einschließlich

einer Website, eines Teils einer Website oder einer Anwendung, die vom Unternehmer oder im Namen des

Unternehmers betrieben wird, ermöglicht, Fernabsatzverträge mit anderen Unternehmern oder Verbrauchern

abzuschließen;

11. 11.„Anbieter eines Online-Marktplatzes“ jeden Unternehmer, der einen Online-Marktplatz für Verbraucher zur

Verfügung stellt;

12. 12.„Kompatibilität“ die Eignung von Waren oder von digitalen Leistungen, mit der Hardware oder Software zu

funktionieren, mit der derartige Waren oder digitale Leistungen üblicherweise verwendet werden, ohne dass die

Waren, die Hardware oder die Software verändert oder die digitalen Leistungen konvertiert werden müssen;

13. 13.„Funktionalität“ die Eignung von Waren oder von digitalen Leistungen, ihre Funktionen ihrem Zweck

entsprechend zu erfüllen;

14. 14.„Interoperabilität“ die Eignung von Waren oder von digitalen Leistungen, mit einer anderen Hardware oder

Software als derjenigen, mit der derartige Waren oder digitale Leistungen üblicherweise verwendet werden, zu

funktionieren;

15. 15.„akzessorischer Vertrag“ einen Vertrag, mit dem der Verbraucher Waren oder Dienstleistungen erwirbt, die im

Zusammenhang mit einem Fern- oder Auswärtsgeschäft stehen und bei dem diese Waren oder Dienstleistungen

von dem Unternehmer oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen diesem Dritten und

dem Unternehmer geliefert oder erbracht werden.
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